
 

Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0718/2017/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 23.08.2017 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-430 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 20.09.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 25.09.2017 öffentlich 

 

Information über geringfügige Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 
2017 
 
Sachverhalt: 
Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne 
des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-- € 
nicht übersteigt. Die Zustimmung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als 
erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, der Gemeindevertretung mindestens halb-
jährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben nach Satz 1 zu 
berichten. 
 
Die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen des 1. Halbjahres 2017 belaufen sich 
insgesamt auf 4.294,66 €. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der geringfügigen über- und außerplanmäßigen Ausgaben ist durch die 
Deckungsreserve (3.000 €) sowie Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben bei ande-
ren Haushaltsstellen gewährleistet.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bericht des Bürgermeisters nach § 4 der Haushaltssatzung für das 1. Halbjahr 
2017 wird zur Kenntnis genommen.   
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__________________ 
Neumann 
 
Anlagen: 
Übersicht über die geringfügigen Haushaltsüberschreitungen im 1. Halbjahr 2017   
 
 
 



Haushaltsstelle Bezeichnung der Haushaltsstelle

Soll nach 

dem 

Haushalts-

plan 

Anordnungs-

soll
Mehrbetrag

davon 

bereits 

berichtet/ 

genehmigt

noch zu 

berichten
B e g r ü n d u n g

€ € € € €

1 2 3 4 5 6

Stand: 23.08.2017
02000.520000 Geräte, Ausstattungs- und 

Einrichtungsgegenstände

500,00 572,46 72,46 0,00 72,46 Schmutzfangmatten sowie Wandhalter für 

Bürgerbüro

13000.562000 Aus- und Fortbildung 2.400,00 2.828,55 428,55 0,00 428,55 Untersuchung Atemschutzträger sowie 

Hepatitisschutzimpfungen

13000.640000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen 5.800,00 6.043,50 243,50 0,00 243,50 Erhöhung der Umlage an die 

Feuerwehrunfallkasse

13000.661000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband 1.000,00 1.064,25 64,25 0,00 64,25 gestiegen Umlage 2017

21110.640000 Schülerunfallversicherung 5.400,00 5.567,65 167,65 0,00 167,65 gestiegener Beitrag 2017 der Unfallkasse 

43100.590000 Seniorenbetreuung 7.000,00 7.214,20 214,20 0,00 214,20 Seniorenausfahrt 2017

63000.510000 Unterhaltung Straßen und Wege 30.000,00 30.725,25 725,25 0,00 725,25 diverse Straßenunterhaltungsarbeiten, 

Wurzelaufbrüche Butterhörnsweg, Straßenablauf 

Großer Ring, Straßenregulierung Kleine Twiete

79200.718000 Zuschuss für das Projekt 

"Nachtbus/Buslinie 589"

0,00 1.055,83 1.055,83 0,00 1.055,83 Haushaltsansatz 2016 = 3.000 € 

statt Einmalzahlung erfolgt Abrechnung über 3 

Jahresraten

Kostenanteil 2016 =  918,05 €  

Kostenanteil 2017 = 1.055,83 €

88000.932000 Grunderwerbskosten 0,00 1.322,97 1.322,97 0,00 1.322,97

4.294,66

Information des Bürgermeisters

für das 1. Halbjahr 2017 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-- € nicht übersteigt. Die 

Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu 

informieren. 

Gemeinde Heist
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0717/2017/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 23.08.2017 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ: 3/904-430 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 20.09.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 25.09.2017 öffentlich 

 

Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen 
 
Sachverhalt: 
Die zu genehmigenden Haushaltsüberschreitungen belaufen sich gemäß Anlage mit 
Stand vom 06.06.2017 im Verwaltungshaushalt auf 5.539,66 €. Im Vermögenshaus-
halt liegen keine Überschreitungen vor. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die Deckung der Haushaltsüberschreitungen ist gewährleistet durch Minderausga-
ben bzw. Mehreinnahmen bei anderen Haushaltsstellen. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, / Die Gemeindevertretung beschließt, die Haus-
haltsüberschreitungen im Verwaltungsshaushalt mit 5.539,66 € zu genehmigen.    
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
Anlagen: 
Übersicht der Haushaltsüberschreitungen (Stand 23.08.2017)   
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EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

Stand: 23.08.2017 Verwaltungshaushalt

61000.650000 Geschäftsausgaben/ 

Bauleitplanung

6.000,00 8.735,79 2.735,79 0,00 2.735,79 Bauleitplanungskosten B-Plan 6 / Im Dorfe

67000.510000 Unterhaltung 

Straßenbeleuchtung

10.000,00 12.803,87 2.803,87 0,00 2.803,87 Straßenbeleuchtung Umrüstsatz; Erweiterung 

Lampenkopf Lehmweg/B 431 sowie Reparatur 

diverser Lampen

Summe 16.000,00 21.539,66 5.539,66 0,00 5.539,66

5.539,66

0,00noch zu genehmigen im Vermögenshaushalt  =

Soll nach dem 

Haushaltsplan 

(einschließl. 

Nachtrags-

haushalt) 

Anordnungssoll Mehrbetrag
davon bereits 

genehmigt

noch zu genehmigen im Verwaltungshaushalt  =

 Im Vermögenshaushalt liegen keine Haushaltsüberschreitungen vor.

Haushaltsüberschreitungen der Gemeinde Heist

Bezeichnung der HaushaltsstelleHaushaltsstelle Begründung

noch zu 

genehmigen
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0723/2017/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 04.09.2017 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 20.09.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 25.09.2017 öffentlich 

 

Wärmeliefervertrag für die Grundschule Heist 
 
Sachverhalt: 
Die Neuenhofer Biogas GmbH & Co. KG beabsichtigt, die Schule und die Sporthalle 
der Gemeinde Heist mit Nahwärme aus der im Ort ansässigen Biogasanlage zu ver-
sorgen. Vom Betreiber der Biogasanlage wurde ein Wärmeversorgungskonzept auf-
gestellt und ein Wärmeliefervertrag vorbereitet. Durch ein externes Ingenieurbüro 
wurde zwecks Abschätzung etwaiger Risiken, eine neutrale Bewertung des Wärme-
versorgungskonzeptes sowie des Wärmeliefervertrages vorgenommen.  
Seitens des Fachbüros wurde festgestellt, dass das technische Konzept auf der Ba-
sis der bestehenden Datengrundlage stimmig und realisierbar ist. 
Zum Zwecke der vertraglichen Klarstellung wurden von dem Fachbüro einige Ände-
rungs- und Ergänzungsvorschläge zu bestimmten Regelungen und Formulierungen 
des Wärmeliefervertrages empfohlen.  
In der Sitzung am 10.07.2017 hat die Gemeindevertretung dem Wärmekonzept so-
wie dem Wärmeliefervertrag grundsätzlich zugestimmt. 
Gleichzeitig wurde der Bürgermeister ermächtigt, die Detailabstimmung des Wärme-
liefervertrages unter Berücksichtigung der sich aus der Beurteilung ergebenden Än-
derungs- und Ergänzungsvorschläge vorzunehmen.    
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Wärmeliefervertrag für die Grundschule wurde entsprechend den Hinweisen des 
Fachbüros angepasst und die beigefügte Endfassung des Vertrages geschlossen.   
 
 
 
Finanzierung: 
entfällt  
 
 
Fördermittel durch Dritte:  
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entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, /Die Gemeindevertretung beschließt, dem erfolgten 
Abschluss des Wärmeliefervertrag für die Grundschule Heist zuzustimmen. 
 
 
 
 
__________________ 
Neumann 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0724/2017/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 04.09.2017 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 20.09.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 25.09.2017 öffentlich 

 

Gestattungsvertrag über die Verlegung von Fernwärmeleitungen auf 
gemeindlichen Grundstücken 
 
Sachverhalt: 
Im Zuge der geplanten Versorgung der Grundschule Heist mit Wärme aus der im Ort 
ansässigen Biogasanlage bedarf es des Abschlusses eines separaten Gestattungs-
vertrages für die Verlegung der Versorgungsleitungen auf den gemeindlichen Grund-
stücken.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Während der Wärmeliefervertrag die Versorgung des betreffenden Objektes mit 
Wärme regelt, beinhaltet der separate Gestattungsvertrag insbesondere die konkre-
ten Rechte und Pflichten zur Nutzung der im Vertrag aufgeführten gemeindlichen 
Grundstücksflächen. Um die weite Planungen und Finanzierungen des Gesamtpro-
jektes zu gewährleisten, wurde im Zuge des Abschlusses des Wärmeliefervertrages 
auch der notwendige Gestattungsvertrag für die Verlegung von Fernwärmeleistungen 
geschlossen.  
Der überwiegende Teil des Wärmenetzes verläuft über die im Eigentum des Landes 
befindlichen Flächen entlang der Landesstraße. Hierfür ist vom Betreiber ein separa-
ter Nutzungsvertrag mit dem Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr des Landes 
Schleswig-Holstein zu vereinbaren.    
 
 
 
Finanzierung: 
Alle im Zusammenhang mit dem Gestattungsvertrag entstehenden Kosten trägt der 
Unternehmer.  
 
 
Fördermittel durch Dritte:  
entfällt 
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Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt, /Die Gemeindevertretung beschließt, dem Gestat-
tungsvertrag über die Verlegung von Fernwärmeleitungen auf gemeindlichen Grund-
stücken zuzustimmen. 
 
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
Anlage: Gestattungsvertrag vom 09.08.2017 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0716/2017/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 17.08.2017 

Bearbeiter: Jennifer Jathe-Klemm AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

04.09.2017 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 18.09.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 25.09.2017 öffentlich 

 

Antrag auf institutionelle Förderung der Familienbildung Wedel e.V. in 
2018 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 27.06.2017 stellte die Familienbildung Wedel e.V. einen Antrag 
auf institutionelle Förderung in Höhe von 279,00 Euro. 
Die Einzelheiten können dem Antrag entnommen werden. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Entfällt  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Entsprechende Haushaltsmittel müssten im Haushaltsplan 2018 bereitgestellt wer-
den.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
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Der Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales empfiehlt / der Finanzaus-
schuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, der Familienbildungsstätte 
einen Zuschuss in Höhe von 279,00 Euro / keinen Zuschuss zu gewähren.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag der Familienbildung Wedel e.V.  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0719/2017/HE/BV 
 
 

Fachbereich: Finanzen Datum: 28.08.2017 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 20.09.2017 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 25.09.2017 öffentlich 

 

Bericht über die Annahme von Spenden 
 
Sachverhalt: 
 
Nach § 76 Abs. 4 Gemeindeordnung darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Spenden annehmen oder an Dritte vermitteln, Nach § 2 der Hauptsatzung ist die 
Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung einer Spende bis zu einem Wert 
von 5.000,00 € auf den Bürgermeister übertragen worden.  
Über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, die über 50,00 € hinausgehen, ist 
jährlich ein Bericht zu erstellen, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die 
Zuwendungszwecke anzugeben sind.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Im Jahr 2016 sind folgende Spenden eingegangen:  
 

Datum Name des Spenders  Zweck  Betrag  

28.11.2016 Raiffeisenbank Elbmarsch eG Seniorenweihnachtsfeier      500,00 €  

30.11.2016 Raiffeisenbank Elbmarsch eG Feuerwehr      250,00 €  

28.11.2016 Otto Früchtenicht Gemeinde Heist      300,00 €  

16.12.2016 ALBE Logistik u. Trade GmbH Grundschule Heist      500,00 €  

 
 
 
 
Finanzierung: 
-entfällt-  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-entfällt- 
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Beschlussvorschlag: 
Von den Spenden und Zuwendungen, die im Jahr 2016 angenommen oder vermittelt 
wurden, wird zustimmend Kenntnis genommen.  
 
 
 
__________________ 
 Neumann 
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